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§ 3
(1) Die Vermittlung der Absolventen erfolgt nach 

Richtlinien, die gemeinsam von der Staatlichen Plan
kommission und dem Staatssekretariat für das Hoch- 
und Fachschulwesen in Zusammenarbeit mit den zu
ständigen zentralen staatlichen Organen herausgegeben 
werden.

(2) Mit den Studenten soll mindestens ein Jahr vor 
Beendigung des Studiums ihr künftiges Tätigkeits
gebiet geklärt sein. Die Themen der Diplom- bzw. 
Staatsexamensarbeiten und der Abschlußarbeiten so
wie das letzte Berufspraktikum sind in Verbindung 
zur späteren Tätigkeit zu bringen. Die Terminfe der 
Vermittlung für die Absolventen des Lehrerstudiums 
werden entsprechend den Bedingungen der Schule 
durch den Minister für Volksbildung, die Termine für 
die Absolventen der darstellenden Künste und der 
Musik werden vom Minister für Kultur gesondert 
festgelegt.

(3) Die Leiter der zentralen staatlichen Organe und 
die örtlichen Räte, die Leiter der Vereinigungen volks
eigener Betriebe, der Betriebe und Einrichtungen sind 
für die Übertragung fachgerechter Aufgaben und für 
die weitere Förderung der Absolventen verantwort
lich.

§ 4
(1) An den Universitäten, Hoch- und Fachschulen ist 

während des Studiums die Überzeugungsarbeit darauf 
zu richten, daß die Absolventen die Notwendigkeit des 
planvollen Übergangs in den Beruf erkennen und be
reit sind, entsprechend den Erfordernissen der volks
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung tätig zu 
sein.

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen sind 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß den Absolventen 
weitgehende Hilfe und Unterstützung gegeben wird 
und sie in ihrer politischen und fachlichen Entwicklung 
gefördert werden. Dazu gehören insbesondere die Zu
weisung von Aufgaben, die den Kenntnissen und 
Fähigkeiten der Absolventen entsprechen, Einbe
ziehung in die sozialistische Gemeinschaftsarbeit, 
Schaffung von Möglichkeiten zur Weiterbildung, 
systematische Vorbereitung für den Einsatz in selb
ständige und verantwortungsvolle Aufgabengebiete, 
kulturelle und soziale Betreuung besonders bei der 
Beschaffung geeigneten Wohnraums.

§ 5
(1) Mit den Absolventen ist durch die Betriebe und 

Einrichtungen bei der Aufnahme der Tätigkeit ein 
Arbeitsvertrag abzuschließen, in dem die allgemeinen 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner festzulegen 
sind. Dazu gehören auch die Dauer und der Inhalt 
einer individuell festzulegenden Einarbeitungszeit. 
Darüber hinaus ist mit jedem Absolventen ein Förde
rungsvertrag abzuschließen. Die Sonderregelungen für 
die Absolventen der Fachrichtungen Medizin, 
Veterinärmedizin, Pharmazie, Markscheidekunde, 
Rechtswissenschaft, Darstellende Kunst und Musik 
behalten volle Gültigkeit.

(2) Die Leiter der zuständigen zentralen staatlichen 
Organe legen in Zusammenarbeit mit der Staatlichen 
Plankommission und dem Staatssekretariat für das 
Hoch- und Fachschulwesen die Grundsätze für die 
weitere Betreuung und Förderung der Absolventen 
entsprechend den besonderen Bedingungen ihrer Be
reiche gesondert fest.

(3) Die Vergütung der Absolventen erfolgt nach 
ihrer Tätigkeit und Leistung entsprechend dem gül
tigen Tarif. Wird in besonderen Fällen eine Betriebs
assistentenzeit festgelegt, so erfolgt die Vergütung 
nach I- und W-Gruppen bzw. nach den in den ein
zelnen Bereichen geltenden Bestimmungen.

§ 6
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

a) die Verordnung vom 3. Februar 1955 über die 
Berufsberatung und die Berufslenkung der Ab
solventen der Universitäten, Hoch- und Fach
schulen (GBl. I S. 113),

b) der Beschluß des Präsidiums des Ministerrates 
vom 30. November 1954 über den Einsatz von 
Absolventen der Hoch- und Fachschulen in der 
volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 931),

c) die Anordnung vom 30. November 1954 zur Neu
regelung des Einsatzes von Absolventen der 
Hoch- und Fachschulen in der volkseigenen 
Wirtschaft (GBl. S. 932),

d) die Anordnung vom 31. März 1956 zur Än
derung des Verzeichnisses der Fachkommissionen 
für die Berufsberatung und Berufslenkung der 
Absolventen der Universitäten und Hochschulen 
(GBl. I S. 335),

e) die Anordnung Nr. 2 vom 1. März 1957 zur Än
derung des Verzeichnisses der Fachkommissionen 
für die Berufsberatung und die Berufslenkung der 
Absolventen der Universitäten und Hochschulen 
(GBl. I S. 186).

(3) Durchführungsbestimmungen erläßt der Staats
sekretär für das Hoch- und Fachschulwesen.

Berlin, den 6. April 1961
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